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Entwicklungen der Qualitäts
sicherung in der Weiterbildung 
zum neuen Anforderungskatalog 
der Bundesanstalt für Arbeit 

Mit dem neuen Anforderungskata

log der Bundesanstalt für Arbeit 

vom November 1996 wurde die bis

herige Qualitätssicherung für AFG

geförderte Bildungsmaßnahmen wei

terentwickelt. Das neue Instrument 

wird vorgestellt, wichtige Etappen 

der Qualitätssicherung in der AFG

geförderten Weiterbildung und der 

Zusammenarbeit zwischen der Bun

desanstalt und dem Bundesinstitut 

für Berufsbildung werden skizziert 
und Vorschläge für eine Modernisie

rung der Qualitätssicherung umris

sen. Schließlich geht der Beitrag der 

Frage nach, wieweit bei dem neuen 

Anforderungskatalog Entwicklun

gen der aktuellen Qualitätsdiskus

sion berücksichtigt wurden. 

Mit einem neuen ,Anforderungskatalog an 

Bildungsträger und Maßnahmen der berufli

chen Fortbildung und Umschulung", der im 

November 1996 verabschiedet wurde und 

seit Februar 1997 angewendet wird, hat die 

Bundesanstalt für Arbeit einige neue Akzente 

in der Qualitätssicherung gesetzt. 1 Mit die

sem Instrument, an dem auch das Bundesin

stitut für Berufsbildung mitgewirkt hat, wur

den die 1993 begonnenen Arbeiten zur Mo

demisierung der Qualitätssicherung der 

AFG-geförderten Weiterbildung zu einem 

Abschluß gebracht. Der Anforderungskata

log soll nicht nur die bisherige Qualitätssi

cherung weiterentwickeln, sondern sie zu

gleich für die künftige Weiterbildung nach 

dem Arbeitsförderungsreformgesetz (AFRG) 

vorbereiten. 

Ziele, Struktur und Inhalt des 
neuen Anforderungskatalogs 

Die Bundesanstalt für Arbeit hat sich selbst 

differenziert zu den Zielen des Anforde

rungskatalogs geäußert2
: 

• "Verdeutlichung des Qualitätskonzepts 

• Zusammenfassung, Modifizierung und 

Transparenz der gültigen Qualitätsanforde

rungen 

• Formulierung an bieterübergreifender Qua

litätsstandards 

• Zusammenfassung und Systematisierung 

der Instrumente der Qualitätssicherung 

• stärkere Gewichtung der bedarfsorientier

ten, arbeitsmarktbezogenen Qualifizierung, 

Orientierung am Eingliederungserfolg 

• Intensivierung der Selbstkontrolle und Ei

genverantwortung von Bildungsträgem 

• Steigerung der Effizienz und Effektivität 

AFG-geförderter Bildungsmaßnahmen". 

Der Katalog ersetzt die bisherigen "Grund

sätze zur Sicherung des Erfolges der Förde

rung der beruflichen Fortbildung und Um

schulung" ("FuU-Qualitätsstandards") von 

19893; er besteht aus drei Hauptteilen: I. An

forderungen an Träger, II. Anforderungen an 

die Maßnahmen, Ill. Anforderungen an Er

folgsbeobachtung, -kontrolle und -bewer

tung. Die Anforderungen werden jeweils er

gänzt durch Erläuterungen und Hinweise, die 

für die Träger verbindlich sind. 

Mit dem Katalog wird auch zu einer verän

derten Prüfung nach § 34 AFG übergegan

gen. Die Überprüfung von Trägem und Maß

nahmen erfolgt nun in einem zweistufigen 
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Verfahren: Träger sollen alle drei Jahre über

prüft werden, im wesentlichen auf der 

Grundlage der Teile I. und III. des Anforde

rungskatalogs. Maßnahmen werden verkürzt 

überprüft, überwiegend anhand der Anforde

rungen aus Teil II. Durch dieses Verfahren 

müssen trägerbezogene Kriterien nicht er

neut bei jeder Maßnahmeprüfung angewen

det werden. 

Das Vorwort benennt Ziele des Anforde

rungskatalogs: Festlegung von Mindeststan

dards mit Spielräumen im Hinblick auf re

gionale und strukturelle Gegebenheiten, An

stoß für die eigenverantwortliche Festigung 

und Weiterentwicklung der trägerinternen 

Qualitätssicherung. Weiterhin werden grund

legende Ziele der beruflichen Fortbildung 

und Umschulung aufgeführt, vergleichbar 

den Ausführungen zu den bisherigen FuU

Qualitätsstandards. 

Teil I, Anforderungen an Träger, bezieht 

sich auf die Qualität der Institution im Hin

blick auf ihr Geschäftsgebaren, ihre Ausstat

tung/Einrichtung und ihr Personal und ist 

untergliedert in: 

• Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit 

• Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt 

• Verhalten gegenüber Teilnehmer(n)/-in

nen und angemessene Teilnahmebedingungen 

• Ausstattung und Standort 

• Personal 

Im Teil II, Anforderungen an die Maßnah

men, sind vor allem solche Anforderungen 

formuliert, die die Durchführung von Maß

nahmen betreffen: 

• Teilnehmerorientierung 

• Maßnahmeorganisation und Durchführung 

• Praktikum 

Der Teil III, Anforderungen an Erfolgsbe

obachtung, -kontrolle und -bewertung, ent

hält Anforderungen an die Evaluation der 

Maßnahme 

• Erfolgsbeobachtung und -kontrolle 

• Abschließende Erfolgsbewertung 

Beispiele für Inhalt und Aufbau des Anforde

rungskatalogs zeigt die Übersicht. 

Vergleicht man den Anforderungskatalog mit 

den bisherigen Regelungen zur Qualitäts

sicherung, so zeigen sich Unterschiede, von 

denen die wichtigsten genannt werden sol

len: 

• Die Anforderungen wurden in einem In

strument zusamrnengefaßt. Bisher waren sie 

auf mehrere Anordnungen und Erlasse ver

teilt4 und z. T. nicht aufeinander abgestimmt. 

• Die Anforderungen wurden durch Erläute

rungen und Hinweise ergänzt und damit ver

deutlicht und inhaltlich erweitert. 

• Es kommt hinzu, daß das Überprüfungs

verfahren mit der Einführung der dreijährigen 

Trägerüberprüfung geändert und von der je

weiligen Maßnahmeprüfung getrennt wurde. 

Bei der Gliederung des Anforderungskatalogs 

zeigt der Vergleich mit den bisherigen FuU

Qualitätsstandards, daß es wie bisher ,,Anfor

derungen an den Träger" und ,,Anforderun

gen an die Maßnahmen" gibt- statt der dort 

genannten Erfolgskriterien wurden ,,Anfor

derungen an Erfolgsbeobachtung, -kontrolle 

und -bewertung" formuliert. 

Bei den Inhalten wird in Teil I dem Verbrau

cher-/Teilnehmerschutz durch detailliertere 

Ausführungen zu den Teilnahmebedingun

gen (Vertrag, Information, Teilnehmerwer

bung) verstärkt Rechnung getragen. 

In Teil II ist die Forderung nach "marktnaher 

Betätigung" der Träger hinzugekommen und 

Anforderungen z. 8. an ,,Methoden und Me-

Übersicht: Beispiele aus den Teilen I, II und 111 des Anforderungskatalogs 

Anforderungen I 

2.5 Maßnahmekosten 

Maßnahmekosten müssen nach den 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit geplant und durch· 
geführt werden. 

Anforderungen II 

2.2.3.3 Methoden und Medien 

Es ist darzulegen, mit welchem 
Spektrum von Methoden die Maß. 
nahmeziele und -inhalte vermittelt 
bzw. erreicht werden sollen. 

Anforderungen 111 

2.2 Abbruchanalyse 

Bei der Bewertung des Maßnahme
erfolgs ist zu berücksichtigen, wie viele 
Teilnehmer / -innen die Maßnahme 
bereits vorzeitig verlassen haben und 
aus welchen Gründen. 

Erläuterungen/ Hinweise 

Dabei ist insbesondere auf ange
messene Kostensätze zu achten. Die 
Gesamtaufwendungen für die Teil
nahme müssen im Hinblick auf die 
mit der Maßnahme angestrebten 
Ziele und auf Grund der Umstände 
des Einzelfalles erforderlich sein. 

Erläuterungen/ Hinweise 

Wesentlich für eine gute Maßnahme
gestaltung sind Methoden, die auf 
die zu erwerbenden Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten abge
stimmt sind. Dabei ist besonderer 
Wert auf Handlungsorientierung zu 
legen. 

Erläuterungen/ Hinweise 

Dabei sind die vorzeitigen Austritte 
nach Anzahl, Zeitpunkten und 
den genannten Gründen zu 
dokumentieren. 
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dien" (Methodenwechsel, Förderung des so

zialen Lemens), "Lemerfolgskontrollen" 

(Möglichkeit zur Einschätzung des eigenen 

Lemerfolgs), ,,Abschlüsse" (aussagekräftige 

Teilnahmebescheinigung) wurden erweitert. 

Neu ist der Punkt "Praktikum" als integraler 

Bestandteil der Maßnahme. ,,Praktikumsorga

nisation" und "-durchführung" sollen die In

tegration in den Arbeitsmarkt fördern. 

Ein eigener Teil ,,Anforderungen an Erfolgs

beobachtung, -kontrolle und -bewertung" un

terstreicht die Evaluation der Maßnahmen 

und die Bedeutung von ,,Abschlußerfolg" 

und "Reintegrationsquote". Wie bisher wird 

für die Erhebung der Erfahrungen von Teil

nehmernl-innen auf den "Erfahrungsbogen" 

verwiesen. 

Qualitätssicherung im Wandel 

Qualitätssicherung in der AFG-geförderten 

Weiterbildung hat verschiedene Entwick

lungsstadien mit unterschiedlichen Schwer

punkten durchlaufen. 5 Bei der Entwicklung 

der jeweiligen Konzepte zur Qualitätssiche

rung und der Instrumente gibt es eine Tradi

tion der Zusammenarbeit zwischen der Bun

desanstalt und dem Bundesinstitut für Be

rufsbildung. Sie geht zurück bis zu den An

fängen des Arbeitsförderungsgesetzes. 

In den ersten Jahren nach lokrafttreten des 

AFG (1969-1975) reichten die Prüfungsord

nungen nach dem Berufsbildungsgesetz 

(BBiG) und der Handwerksordnung (Hwü) 

noch aus, um die vorwiegend der Aufstiegs

fortbildung dienenden Lehrgänge hinsicht

lich ihrer Qualität abzusichern. Mit der Aus

weitung der Bildungsangebote ohne verbind

lich geregelte Abschlüsse stellte sich für die 

Bundesanstalt zunehmend die Aufgabe, auch 

die Qualität solcher Maßnahmen zu beurtei

len. Als Hilfsmittel dazu wurde der vom 

Bundesinstitut entwickelte Begutachtungs

katalog nach § 34 AFG genutzt. 6 Er war das 

zentrale Instrument der Qualitätssicherung 

für freie Bildungsmaßnahmen in den Jahren 

1976--1988. 

Die zunehmende Zentrierung der AFG-För

derung auf die Problemgruppen des Ar

beitsmarktes ("Zielgruppen") brachte eine 

Ausweitung der Auftragsmaßnahmen mit 

sich. Hierfür waren veränderte berufspädago

gische Zielsetzungen und andere Konzepte 

der aktiven Arbeitsmarktpolitik notwendig. 

I Zusammenarbeit von 
BA und BIBB 

bei der AFG-Qualitäts
sicherung 

Darüber hinaus stellte die Treuarbeit AG 

1983 in einem Gutachten deutliche Quali

tätsmängel und fehlende Überwachung in 

FuU-Maßnahmen fest. In der Folgezeit ent

stand in Zusammenarbeit von Bundesinstitut 

und Bundesanstalt ein Konzept zur Qualitäts

sicherung von A!lftragsmaßnahmen (1985-

1989) 7, das sich vor allem in den "FuU-Qua

litätsstandards" der Bundesanstalt für Arbeit 

niederschlug. 

Die Zielsetzungen und auch die Ergebnisse 

der Kooperation waren - wie auch die späte

ren gemeinsamen Arbeiten zur Qualität -

durch die speziellen Aufgabenstellungen bei

der Einrichtungen geprägt: 

• das Bundesinstitut sah seine Aufgabe dar

in, berufspädagogischen Sachverstand, aktu

elle Erkenntnisse und innovative Ansätze aus 

einschlägigen Wissenschafts- und Praxisfel

dern einzubringen und, darauf basierend, 

Qualitätskriterien möglichst weitgehend zu 

operationalisieren; 

• die Bundesanstalt war vor allem daran in

teressiert, die Qualitätsvorstellungen im Rah

men ihrer Geschäftspolitik in administrativ 

handhabbare Konzepte für die Praxis der Ar

beitsämter und Träger umzusetzen. 

Diese unterschiedlichen Positionen führten 

dazu, daß nicht alle Vorschläge des BIBB 

aufgegriffen wurden. 

Der Weiterbildungsboom nach der deutschen 

Wiedervereinigung- und in der Folge massi

ve Qualitätsmängel von Bildungsmaßnah

men in den neuen Bundesländern- machten 

eine Weiterentwicklung und Verschärfung 

der Qualitätssicherung erforderlich. Mit wei

teren "Qualitätserlassen" und stärkeren Kon

trollen durch Prüfgruppen versuchte die Bun

desanstalt, "schwarze Schafe" unter den Trä

gem zu identifizieren und gleichzeitig auch 

die Kosten für Fortbildung und Umschulung 

einzudämmen. 

Die Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut 

erstreckte sich in dieser Phase auf die Erstel

lung eines Prüfleitfadens für die überregiona

len Prüfgruppen, auf Überlegungen zur Neu

fassung des Begutachtungskatalogs von 1976 

und auf die Entwicklung von Evaluations

instrumenten für FuU-Maßnahmen. So wur

de 1995 für die Bundesanstalt ein differen

zierter "Beurteilungsbogen für Bildungs

maßnahmen" entwickelt und bei verschiede

nen Bildungsträgem erprobt, der den seit 

1987 verwendeten "Erfahrungsbogen" ab

lösen sollte. Das neue Instrument ging über 

die bisherige pauschale Beurteilung der 

Maßnahmen hinaus und sah eine fachbezo

gene Beurteilung von Unterricht und Unter

weisung vor. 8 

Die Bearbeitung einzelner Aufgaben bzw. 

Entwicklung von Instrumenten entsprang 

den jeweils aktuellen Problemlagen der Ar

beitsmarktpolitik, mit denen die Bundesan

stalt konfrontiert wurde. In dieser Phase der 

Zusammenarbeit entwickelte das Bundesin

stitut ein "Konzept für die Weiterentwicklung 

der Qualitätssicherung in der AFG-geförder

ten Weiterbildung"9, in dem dieneueren Ent

wicklungen in der Qualitätssicherung be

rücksichtigt wurden. Das Konzept bildete 

den Hintergrund für die Entstehung des All

forderungskatalogs 10 und soll hier in seinen 

Grundzügen skizziert werden. 
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Ein Vorschlag des Bundesinstituts 
zur Weiterentwicklung der Qualitäts
sicherung der AFG-geförderten 
Weiterbildung 

Im wesentlichen wurde in diesem vom Bun

desinstitut vorgeschlagenen Konzept von fol

genden Überlegungen ausgegangen: 

• Eine Weiterentwicklung der Qualitätssi

cherung in der AFG-geförderten Weiterbil

dung sollte die immer schwierigere Integra

tion der arbeitsmarktliehen Zielgruppen be

rücksichtigen. 

• Die Erkenntnisse aus der Qualitätsdiskus

sion 11 sollten berücksichtigt und um geeigne

te prozeßorientierte Verfahren und Instru

mente der Qualitätssicherung, z. B. nach 

DIN EN ISO 9000ff., ergänzt werden; zu

gleich sollten allgemeinverbindliche Min

deststandards eingehalten werden. 12 

• Außerdem sollten Träger und Einrichtun

gen mehr Eigenverantwortung und Kontrol

len ihrer Bildungsarbeit im Sinne eines mo

dernen Qualitätsmanagements übernehmen. 

Der Vorschlag des Bundesinstituts konzen

trierte sich auf folgende Elemente einer mo

dernisierten Qualitätssicherung 13: 

Ein Pflichtenheft der Bundesanstalt als 

Ausweis ihrer Anforderungen 

Um die Anforderungen der Bundesanstalt für 

alle Träger transparent zu machen, sind sie in 

einem Pflichtenheft 14 zusammenzufassen. Es 

basiert auf den bisherigen Qualitätsstan

dards, die noch durch geeignete Elemente 

aus anderen Qualitätssicherungsansätzen er

gänzt werden sollten. Weiterhin gehören da

zu die zur Qualitätssicherung vorgesehenen 

Verfahren/Instrumente bzw. Anforderungen 

an solche Verfahren sowie Erläuterungen für 

die Anwender. Das dient der Transparenz al

ler Qualitätsstandards, entsprechend dem 

jetzt vorliegenden Anforderungskatalog der 

Bundesanstalt. 

Ein Qualitätssicherungshandbuch des Trä

gers als Dokumentation seines Qualitäts

sicherungskonzepts 

Spiegelbildlich zum Pflichtenheft der Bun

desanstalt haben die Bildungsträger in einem 

Qualitätssicherungshandbuch das praktizier

te Qualitätssicherungskonzept verbindlich zu 

formulieren und die trägerspezifische Umset

zung der Qualitätsstandards zu dokumentie

ren. Das Handbuch soll die Qualitätsphiloso

phie des Trägers beschreiben, seine Maßnah

meschwerpunkte und die Zielgruppen seiner 

Arbeit nennen. Im Unterschied zu Handbü

chern, die im Kontext einer Zertifizierung 

nach DIN EN ISO 9000ff. entstehen, ist hier 

der Träger in seinem Qualitätsanspruch nicht 

unabhängig, sondern durch den Bezug auf 

das Pflichtenheft ist ein allgemeinverbind

liches Mindest-Qualitätsniveau festgelegt. 

Ein Verfahren zur fachlichen Begutachtung 

und Anerkennung der Bildungsträger 

Die von den Bildungsträgem entwickelten 

und in Trägerhandbüchern dokumentierten 

Qualitätssicherungskonzepte sollten neben 

der arbeitsamtsinternen Prüfung auch durch 

unabhängige externe Experten (Praktiker, 

Fachexperten für die Lehrgangsinhalte) nach 

einheitlichen Richtlinien begutachtet wer

den. Sie sollten von der Bundesanstalt beauf

tragt werden, die ihrerseits die letzte Ent

scheidung trifft. Das Verfahren muß für alle 

Beteiligten transparent und nachvollziehbar 

sein. 

Die Anerkennung der Träger durch die Bun

desanstalt erfolgt auf Zeit, vorgeschlagen 

wurden drei Jahre, danach ist die Anerken

nung zu erneuern. Die Einhaltung der im 

Trägerhandbuch enthaltenen Verpflichtungen 

sollte spätestens ein Jahr nach der Anerken

nung Stichprobenhaft überprüft werden. Ist 

die Begutachtung und Anerkennung eines 

Trägers positiv abgeschlossen, werden Maß

nahmeüberprüfungen in stark vereinfachter 

Form vorgenommen und auf maßnahmespe

zifische Qualitätsaspekte bzw. Bedingungen 

beschränkt. Dadurch wird das bisherige Ver-
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fahren vereinfacht und der Arbeitsaufwand 

für Bildungsträger und Arbeitsämter redu

ziert. 

Ergänzende Prüf- und Kontrollmöglichkei

ten der Arbeitsämter 

Über die kontinuierliche Zusammenarbeit 

der Arbeitsämter und Bildungsträger hinaus 

sollten Arbeitsberater und Prüfgruppen stich

probenartige Kontrollen einzelner Maßnah

men vornehmen, um die Einhaltung der im 

Handbuch beschriebenen Qualitätssiche

rungsmaßnahmen zu überprüfen. Sie können 

sich dabei auch der Hilfe externer Experten 

bedienen. 

Nur ein Teil dieser Vorschläge hat sich im 

neuen Anforderungskatalog niedergeschla

gen. Nicht umgesetzt wurden zwei Kemge

danken: eine klar formulierte Selbstverpflich

tung der Träger mit mehr Eigenverantwor

tung und -Selbstkontrolle in der Qualitäts

sicherung sowie die Einbeziehung externen 

Sachverstandes in die Überprüfung. 

Der Anforderungskatalog 
im Kontext der aktuellen 
Qualitätsdiskussion 

Mit dem neuen Anforderungskatalog hat die 

Bundesanstalt einen Schritt voran in Rich

tung auf eine den aktuellen Erfordernissen 

angepaßte Qualitätssicherung getan. Bei nä

herer Betrachtung erscheint es zweckmäßig 

zu prüfen, wieweit in diesem Instrument 

auch Entwicklungen aus der aktuellen Quali

tätsdiskussion berücksichtigt wurden. Es soll 

auf drei Ansätze eingegangen werden, die 

wichtige neue Zielsetzungen und Elemente 

der Qualitätssicherung enthalten: 

• Die Zertifizierung von Qualitätsmanage

mentsystemen nach DIN EN ISO 9000ff. 

• Internationale Qualitätspreise (quality 

awards) 

• Regionale Trägerverbünde bzw. Gütesiegel

gemeinschaften 



Den Hintergrund der Qualitätsdiskussion bil

den ein verschärfter Wettbewerb und Kosten

druck in der Wirtschaft sowie die Finanzkrise 

der öffentlichen Haushalte. Als ein wirksa

mer Hebel zur Kostensenkung in Unterneh

men bei gleichzeitiger Sicherung von Quali

tät wird die Zertifizierung von Qualitätsma

nagementsystemen nach der Normenreihe 

DIN EN ISO 9000ff. angesehen.15 Träger 

definieren ihren Qualitätsanspruch selbst und 

dokumentieren ihn in sog. Qualitätsma

nagementhandbüchem. Externe Begutachter 

(Auditoren) kontrollieren die Handbücher 

und den Prozeß zum Erstellen der Dienstlei

stung ,,Weiterbildung" und überprüfen, ob 

die Instrumente den qualitätspolitischen Zie

len des Trägers angemessen sind. Es herrscht 

die Auffassung, daß ein Qualitätsmanage

mentsystem über die in der Norm beschrie

benen formalen Kriterien und den Prozeß 

der Zertifizierung hinausgehen muß, z. B. in 

Richtung auf ein Total Quality Management, 

um tatsächlich zur Qualitätsverbesserung 

beizutragen; das gilt auch für die Bildungs

arbeit in Weiterbildungseinrichtungen. 

Diese Entwicklung legt den Gedanken nahe, 

die Anforderungen der Bundesanstalt seitens 

der Träger mit Hilfe eines Qualitätsmanage

mentsystems zu erfüllen. Der Bildungsträger 

wäre damit in allen Phasen des Bildungspro

zesses in der Lage- von der Bedarfsermitt

lung - über die Konzeptentwicklung und 

Maßnahmedurchführung bis zur Evaluation, 

die Einhaltung der Anforderungen der Bun

desanstalt zu überprüfen. Die Verfahren der 

Qualitätskontrolle wären durch verstärkte Ei

genverantwortung der Träger gekennzeich

net. Bei der Entscheidung über die Anerken

nung einer Maßnahme nach § 34 AFG wird 

aber bisher kaum berücksichtigt, ob beim 

Träger die innerorganisatorischen Prozesse 

zum Erstellen der Dienstleistung "Weiterbil

dung" unter Qualitätsgesichtspunkten durch

leuchtet werden. 

Das zentrale Element bei der Einführung und 

Nutzung eines Qualitätsmanagementsystems 

ist eine umfassende Kundenorientierung. 

Qualität ist nach diesem Verständnis, was 

dem Kunden nützt, deshalb sind alle inneror

ganisatorischen Prozesse auf die Bedürfnisse 

und Wünsche des Kunden abzustellen. In der 

AFG-geförderten Weiterbildung ist die Ver

wendung des Kundenbegriffs auf den ersten 

Blick problematisch: Weiterbildungsträger, 

die sich dieser Frage erfolgreich gestellt ha

ben, betrachten und behandeln sowohl das 

Arbeitsamt als auch die Teilnehmer/ -innen 

als ihre Kunden. 16 

I Qualitätsmanagement
systeme können 

die AFG-Qualitätssicherung 
erganzen 

Der wichtigste Wunsch der Arbeitsämter als 

"Kunde"- und zugleich das Erfolgskriterium 

der Maßnahmen - , die Eingliederung von 

Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt, deckt sich 

mit dem der Teilnehmer/-innen. Die Reali

sierung erfolgt vor allem durch eine sehr in

tensive arbeitsmarktnahe Betätigung des Trä

gers. Im Anforderungskatalog der Bundesan

stalt sind dazu im wesentlichen drei Punkte 

enthalten: ,,Arbeitsmarktliche Erfordernis

se", "Marktnahe Betätigung" sowie "Prakti

kum". Um mehr Kundenorientierung bei den 

Trägem einzufordern, könnte die Bundesan

stalt die arbeitsmarktnahe Betätigung im An

forderungskatalog durchgehend zum Prinzip 

machen - vom Aufbau von Kooperationsbe

ziehungen bis hin zur Evaluation und Nach

betreuung. 

Ein weiteres zentrales Element der ISO-Nor

menreihe ist die Prozeßorientierung. Im An

forderungskatalog wird Prozeßorientierung 

nicht explizit benannt, dennoch ist dieses 

Element in einigen Punkten des Katalogs 

enthalten, wie in der "Zusammenarbeit mit 

dem Arbeitsamt", in Anforderungen an das 

"Praktikum" oder in der "Erhebung der Teil

nehmererfahrungen" zur Erfolgsbeobach

tung. Es gäbe aber im Katalog weitere An-

satzpunkte zur Konkretisierung von Prozes

sen und Instrumenten. 

Von der Bundesanstalt wird die Zertifizie

rung nach DIN EN ISO 9000ff. nicht als 

Fördervoraussetzung betrachtet. 17 Dafür sind 

vor allem folgende Gründe maßgeblich: Alle 

Teilnehmerl-innen haben einen Anspruch 

auf bundesweite, anbieterübergreifende Qua

lität, die durch den ISO-Ansatz nicht ange

strebt und gewährleistet wird. Darüber hin

aus können kleineren Trägem die mit der 

Zertifizierung verbundenen Kosten nicht zu

gemutet werden. 

Als jüngste Entwicklung in der Qualitätsdis

kussion sind die Internationalen Qualitäts

preise (quality awards) zu nennen: Sie bie

ten Anreize und Anregungen für Unterneh

men, die sich um die Umsetzung eines Total 

Quality Management (TQM) bemühen. 18 Sie 

haben mittlerweile eine weitaus umfassende

re Bedeutung als bloße Bewertungsraster für 

die Preisvergabe: Sie bieten strukturierte Kri

terienmodelle für eine interne Selbstbewer

tung und Ausrichtung der Qualitätsaktivitä

ten eines Unternehmens. Die Modelle wer

den auch auf Dienstleistungsunternehmen 

und Bildungseinrichtungen angewandt. Der 

European Quality Award (EQA) unterschei

det neun Elemente/Kriterien: Führung, Mit

arbeiterorientierung, Politik und Strategie, 

Ressourcen, Prozesse, Mitarbeiterzufrieden

heit, Kundenzufriedenheit, Gesellschaftliche 

Verantwortung und Image, Geschäftsergeb

nisse. Sie tragen in unterschiedlicher Ge

wichtung zum Unternehmenserfolg bei. Die

ses Modell dient, wie andere auch, zur Über

prüfung und Bewertung des Qualitätsma

nagements. Auch wenn es keine Standards im 

Sinne der Qualitätssicherung der AFG-geför

derten Weiterbildung enthält, können die ver

wendeten Kriterien für Weiterbildungsträger 

als Analyseinstrumente und Anregungen die

nen, um ihre Qualitätsorientierung zu über

prüfen und zu intensivieren. 

Regionale Trägerverbünde bzw. Gütesiegel• 

gemeinscharten können durch die Vergabe 
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eines Gütesiegels einen Beitrag zur Markt

transparenz in einer Region leisten und un

terstreichen in der Anbieterkonkurrenz die 

Bedeutung der Qualität durch Selbstver

pflichtung der Bildungsträger auf eine fest

gelegte Mindestqualität. 19 Betrachtet man 

den Anforderungskatalog unter diesem Ge

sichtspunkt, so findet sich dieses Element 

auch dort: Die Trägerprüfung in dreijährigem 

Abstand und jede Maßnahmeprüfung setzen 

voraus, daß der Träger sich zur Einhaltung 

der Anforderungen der Bundesanstalt ver

pflichtet. 

Auch Gesichtspunkte des Verbraucher

schutzes können bei der Verwendung von 

Gütesiegeln eine Rolle spielen, wie das Bei

spiel des Vereins "Weiterbildung Harnburg 

e. V." zeigt. Allerdings scheint der Schutz der 

Verbraucher vor allem aus dem Zusammen

spiel von Selbstkontrolle der Träger und öf

fentlicher Verantwortung zu resultieren, d. h. , 

wenn neben Bildungsträgem öffentliche oder 

wettbewerbsneutrale Stellen in die Gemein

schaft einbezogen sind. Auch im Zusammen

hang mit der Einführung der DIN EN ISO 

9000ff. werden Kontrollen eingefordert, die 

den Verbraucherschutz zum Ziel haben. Qua

lität von Weiterbildung soll nicht völlig den 

Marktmechanismen bzw. privatwirtschaftlich 

arbeitenden Zertifizierungsstellen überlassen 

werden. Der Anforderungskatalog unter

streicht das Ziel des Verbraucherschutzes, in

dem eindeutige Forderungen an die Vertrags

gestaltung, die Informationspflicht durch die 

Träger und an eine seriöse Teilnehmerwer

bung gestellt werden. Unter Verbraucher

schutzaspekten betrachtet, stellt der Katalog 

eine Verbesserung im Vergleich zu den bishe

rigen Instrumenten der FuU-Qualitätssiche

rung dar. 

Fazit 

Mit dem neuen Anforderungskatalog wurde 

die Qualitätssicherung der Bundesanstalt un

ter der bisherigen Zielsetzung weiterentwik

kelt, allgemeinverbindliche, überregional 

gültige Mindeststandards für die Qualität von 

FuU-Maßnahmen zu setzen. Durch die ein

gangs beschriebenen Strukturen und Inhalte 

geht der Anforderungskatalog über die bishe

rige Qualitätssicherung hinaus. Als ein Fort

schritt ist die Einführung der dreijährigen 

Trägerüberprüfung und ihre Trennung von 

der jeweiligen Maßnahmeanerkennung anzu

sehen, vor allem dann, wenn sie in der Praxis 

mit einer verwaltungsmäßigen Verein

fachung der Prüfvorgänge einhergeht. 

I Die AFG-Qualitäts
sicherung muß 

kontinuierlich weiter
entwickelt werden 

Der Anforderungskatalog hat einige Ge

sichtspunkte aus der aktuellen Qualitätsdis

kussion aufgegriffen, dennoch gibt es noch 

eine Reihe von Elementen, die in die Quali

tätssicherung der Bundesanstalt einbezogen 

werden könnten. Der Anforderungskatalog 

soll nach den Formulierungen des Vorworts 

"Anstöße geben für die eigenverantwortliche 

Festigung und Weiterentwicklung der träger

internen Qualitätssicherung". Dabei bleibt es 

aber- im Katalog selbst gibt es keine Anfor

derungen oder Mindeststandards hinsichtlich 

der Einführung oder Verwendung solcher Si

cherungssysteme. 

In der Fachöffentlichkeit werden unter dem 

Stichwort "ISO 9000 Plus" Vorstellungen zur 

Qualitätssicherung diskutiert, die den ISO

Ansatz mit der Qualitätssicherung der öffent

lich geförderten Weiterbildung verbinden 

wollen. 20 Dabei sollen über die in DIN EN 

ISO 9000 ff. enthaltenen prozeßorientierten 

Qualitätsmanagementkontrollen hinaus trä

gerübergreifende, überregional gültige Qua

litätsstandards in Zusammenarbeit der Sozi

alparteien und Weiterbildungseinrichtungen 

entwickelt werden. Auch zwischen ISO und 

den Gütesiegelansätzen gibt es Querverbin

dungen und Wechselwirkungen, wie das Bei-
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spiel der OTA (Open Training Association) 

zeigt. Ziel all dieser Bemühungen ist es, die 

Basis der Qualitätssicherung zu verbreitern. 

Solche Entwicklungen könnten Anstöße für 

Überlegungen liefern, auch die Qualitätssi

cherung in der AFG-geförderten Weiterbil

dung nicht als abgeschlossen zu betrachten. 

Für die Bundesanstalt stellt sich auch künftig 

die Frage, wie sie unter Wahrung ihrer öffent

lichen Verantwortung und ihres eigenen Kon

zeptes neuen Ansätzen Rechnung tragen 

kann. 
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• In diesem Buch wird dem Leser ein breites Spektrum 
des Methodengebrauchs angeboten, das er situationsadä
quat zur Qualitätssteigerung des beruflichen Lernens 
nutzen kann. Es sind didaktisch-methodische Akzente 
aufgenommen, nicht als normierende Vorgabe für eine 
pädagogische Tätigkeit nach dem Zweck-Mittel-Schema, 
sondern als Methode des Aneignens und Erkennens, die 
von den Lernenden selbsttätig und selbständig praktiziert 
werden kann. 

• In der Neuauflage sind handlungsorientierte Lehr-/ 
Lernarrangements aufgrund neuerer Entwicklungen der 
Didaktik beruflichen Lehrens und Lernens aufgenommen. 

• Das Buch ist besonders dadurch gekennzeichnet, daß 
wissenschaftliche Erkenntnisse interpretiert und in prak
tische Empfehlungen für den Berufsalltag umgesetzt 
werden. Außerdem bietet der Autor dem Leser eine Viel
zahl von nützlichen Checklisten. 

Aus Besprechungen der Vorauftage: 

" ... Zusammenfassend ist das vorliegende Buch als 
praktikables und gelungenes Hilfsmittel für alle in der 
Ausbildung und Lehre tätigen Personen zu bewerten .. . " 

Versicherungswirtschaft 

" ... Pädagogik zum Anfassen!" 
Versicherungskaufmann 

Sauer-Verlag 
Heidelberg 
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